
Bisher war – und ist bis zum 
30. Juni 2018 – die Herange-
hensweise des ö. Gesetzge-
bers an beeinträchtige Per-
sonen so, dass bei Verdacht 
einer geistigen Beeinträch-
tigung der Staat alles regeln 
sollte. Dazu war der Sach-
walterschaftsrichter aufge-
rufen. Dieser bestellt derzeit 
noch nach Einholung eines 
psychiatrischen Gutach-
tens einen Sachwalter. Im 
Weiteren erfolgt die Kom-
munikation hauptsächlich 
zwischen Sachwalter und 
Sachwalterschaftsrichter. 
Die bis jetzt bereits mögli-
che Vorsorgevollmacht wur-
de selten genutzt. Mit dem 
Erwachsenenschutzgesetz 
wird der Zweck verfolgt, die 
Kompetenz des Gerichtes 
für beeinträchtige Personen 
zurückzudrängen und auf 
Überprüfungen der Situati-
on in gewissen Zeitabstän-
den einzuengen. Dazu wer-
den neue Wege beschritten. 
Künftig gibt es gesetzliche 
Erwachsenenvertreter, ge-
wählte Erwachsenenvertre-
ter, Vorsorgebevollmächtige 
und gerichtliche Erwach-
senenvertreter. Die geistig 
Beeinträchtigten heißen 
künftig „Schutzberechti-
ge“. Deren Möglichkeiten, 
wie auch für ihre nächsten 
Angehörigen, im Rechtsver-
kehr rechtsgültig zu han-
deln, werden ausgeweitet. 
Erstmals bekommen nächs-
te Angehörige auch Partei-
enstellung im gerichtlichen 
Bestellungsverfahren für 
den gerichtlichen Erwachse-
nenvertreter.  ANZEIGE

Erwachsenenschutz: 
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